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         Hinweis:   Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von  
Bauleistungen (VOB/B) 

 
1.  Leistungsverzeichnis (§ 1) 
1.1  Bei Widersprüchen zwischen Leistungsverzeichnis und Zeichnungen geht das Leistungsverzeichnis vor. 
 
2. Wahlpositionen, Bedarfspositionen (§ 1) 
 Sind im Leistungsverzeichnis für die wahlweise Ausführung einer Leistung Wahlpositionen 

(Alternativpositionen) oder für die Ausführung einer nur im Bedarfsfall erforderlichen Leistung 
Bedarfspositionen (Eventualpositionen) vorgesehen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die in diesen 
Positionen beschriebenen Leistungen nach Aufforderung durch den Auftraggeber auszuführen. Die 
Entscheidung über die Ausführung von Wahlpositionen trifft der Auftraggeberin der Regel bei 
Auftragserteilung, über die Ausführung von Bedarfspositionen nach Auftragserteilung. 

 
 
3.  Technische Regelwerke (§ 1 Nr. 2) 
 
3.1  In den Vergabeunterlagen genannte technische Regelwerke sind Zusätzliche Technische 
 Vertragsbedingungen im Sinne von § 1 Nr. 2 d. 
 
3.2 Die in den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen und den übrigen Vergabeunterlagen 

genannten DIN-Normen sind für die Kalkulation des Angebotes in der drei Monate vor dem Eröffnungs-
/Einreichungstermin gültigen Fassung maßgebend. 

 
 
4.  Preisermittlungen (§ 2) 
 
4.1  Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung für die vertragliche Leistung (Urkalkulation) 

dem Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben. Dies gilt auch für Nachunter-
nehmerleistungen. 

 
 Der Auftraggeber darf die Preisermittlung bei Vereinbarung neuer Preise oder zur Prüfung von sonstigen 

vertraglichen Ansprüchen öffnen und einsehen, nachdem der Auftragnehmer davon rechtzeitig 
verständigt und ihm freigestellt wurde, bei der Einsichtnahme anwesend zu sein. 

 
 Die Preisermittlung wird nach vorbehaltloser Annahme der Schlusszahlung zurückgegeben. 
 
4.2  Sind nach § 2 Nrn. 3, 5, 6, 7 und/oder 8 Abs. 2 Preise zu vereinbaren, hat der Auftragnehmer auf 

Verlangen seine Preisermittlungen für diese Preise einschließlich der Aufgliederung der Einheitspreise 
(Zeitansatz und alle Teilkostenansätze), spätestens mit dem Nachtragsangebot vorzulegen sowie die 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

 
 
5. Einheitspreise (§ 2 Nr. 1) 
 Der Einheitspreis ist der vertragliche Preis, auch wenn im Angebot der Gesamtbetrag einer 

Ordnungszahl (Position) nicht dem Produkt aus Einheitspreis und Mengenansatz entspricht. 
 
 
6.  Änderung des Mengenansatzes bei Stundenlohnarbeiten 
 Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der 

geleisteten Stunden. 
 
 
7.  Ankündigung von Mengenänderungen (§ 2 Nr. 3) 
 Ist für den Auftragnehmer erkennbar, dass eine über 10 v.H. hinausgehende Über- oder Unterschreitung 

des Mengenansatzes entsteht, hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
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8.  Ausführungsunterlagen (§ 3) 
 
8.1  Der Auftragnehmer hat – entsprechend dem Baufortschritt – dem Auftraggeber den Zeitpunkt, zu dem er 

die nach dem Vertrag vom Auftraggeber zu liefernden Unterlagen benötigt, möglichst frühzeitig 
anzugeben, damit die Übergabe durch den Auftraggeber rechtzeitig erfolgen kann. 

8.2  Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur 
Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind. 

 
 
9. Veröffentlichungen, Vervielfältigungen (§ 3) 
 
9.1  Der Auftragnehmer darf Veröffentlichungen über die Leistung nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung 

des Auftraggebers vornehmen. 
9.2  Der Auftraggeber darf die vom Auftragnehmer beschafften Ausführungsunterlagen für die Durchführung 

der Leistung und ihre Erhaltung vervielfältigen und verwenden, für andere Zwecke nur mit Zustimmung 
des Auftragnehmers. 

 
 
10.  Bautagesberichte (§ 4) 
 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber täglich zu 

übergeben. Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages 
von Bedeutung sein können. 

 
 
11.  Baustellenräumung (§ 4) 
 Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Lagerplätze, Arbeitsplätze und Zufahrtswege sind dem 

früheren Zustand entsprechend instand zu setzen, sofern nichts anderes vereinbart ist. 
 
12.  Kontrollprüfungen (§ 4 Nr. 1 Abs. 2) 
 Der Auftragnehmer hat Kontrollprüfungen des Auftraggebers zu ermöglichen. 
 
 
13. Werbung (§ 4 Nr. 1) 
 Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 
 
 
14.  Umweltschutz (§ 4 Nrn. 2 und 3) 
 Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und der Gewässer hat der Auftragnehmer die durch die 

Arbeiten hervorgerufenen Beeinträchtigungen auf das unvermeidbare Maß einzuschränken. Behördliche 
Anordnungen oder Ansprüche Dritter wegen der Auswirkungen der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem 
Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

 
 
15.  Nachunternehmer (§ 4 Nr. 8) 
 
15.1  Der Auftragnehmer eines nach dem 1. Abschnitt der VOB/A ausgeschriebenen Auftrags muss 

grundsätzlich die Leistungen durch den eigenen Betrieb mit eigenem Personal ausführen.  
 
 Leistungen, auf die der Betrieb dieses Auftragnehmers eingerichtet ist, dürfen nur mit vorheriger 

Zustimmung des Auftraggebers auf Nachunternehmer übertragen werden. Dies gilt sowohl für die 
Übertragung von Leistungen durch den Auftragnehmer auf Nachunternehmer als auch für die 
Übertragung von Leistungen durch einen Nachunternehmer auf jeden weiteren Nachunternehmer. Der 
Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass vor jeder Übertragung von Leistungen – auch durch 
Nachunternehmer – die  Zustimmung  des Auftraggebers  eingeholt wird. Die  Zustimmung ist  schriftlich  
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 unter der Angabe der Firma des neu zu beauftragenden Nachunternehmers und der Zahl seiner 
Beschäftigten zu beantragen. 

 
 Die Zustimmung kann insbesondere von der Vorlage der Handwerks-/Gewerbekarte, einer Auskunft aus 

dem Gewerbezentralregister oder eines Führungszeugnisses sowie vom Nachweis einer gültigen 
Gewerbemeldung, der erforderlichen gültigen Bescheinigung des Finanzamtes, des städtischen 
Steueramtes, der Krankenkasse und Berufsgenossenschaft – bezogen auf den neu zu beauftragenden 
Nachunternehmer – abhängig gemacht werden. 

 
 Jeder Nachunternehmer darf auf der Baustelle erst dann tätig werden, wenn der Auftraggeber die 

erforderliche Zustimmung zur Beauftragung des Nachunternehmers erteilt hat. 
 
15.2 Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmer übertragen, die fachkundig, leistungsfähig 

und zuverlässig sind; dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von  
Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen. 
Er hat die Nachunternehmer bei Anforderung eines Angebots davon in Kenntnis zusetzen, dass es sich 
um einen öffentlichen Auftrag handelt. 

 Er darf den Nachunternehmern keine ungünstigeren Bedingungen – insbesondere hinsichtlich der 
Zahlungsweise und der Sicherheitsleistungen – auferlegen, als zwischen ihm und dem Auftraggeber 
vereinbart sind. Auf Verlangen des Auftragebers hat er dies nachzuweisen. Die Vereinbarung der Preise 
bleibt hiervon unberührt. 

 
15.3 Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der Leistungen sowie 

Name, Anschrift und Berufsgenossenschaft (einschl. Mitgliedsnummer) des hierfür vorgesehenen 
Nachunternehmers schriftlich bekannt zu geben. Beabsichtigt der Auftragnehmer Leistungen zu 
übertragen, auf die sein Betrieb eingerichtet ist, hat er vorher die schriftliche Zustimmung gemäß § 4 Nr. 
8 (1) Satz 2 einzuholen. 

 
15.4  Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass der Nachunternehmer die ihm übertragenen Leistungen 

nicht weitergibt, es sei denn, der Auftraggeber hat zuvor schriftlich zugestimmt; die Nummern 15.1 bis 
15.3 gelten entsprechend. 

 
15.5 Verhinderung illegaler Beschäftigung 
 
15.5.1 Auf der Baustelle dürfen weder durch den Auftragnehmer selbst noch durch Nachunternehmer 

Arbeitsnehmer beschäftigt werden, 

• für die keine Sozialabgaben entgegen den gesetzlichen Bestimmungen abgeführt werden. 

• die als ausländische Arbeitnehmer nicht im Besitz einer Arbeitserlaubnis nach §§ 284 ff 
Sozialgesetzbuch III   i. V. m. der Arbeitsgenehmigungsverordnung sind. 

• deren Einsatz als Leiharbeitnehmer ohne die erforderliche Erlaubnis unter Verstoß gegen das 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz erfolgt. 

 
 Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die in Satz 1 genannten Verpflichtungen von allen auf der 

Baustelle tätigen Nachunternehmen eingehalten werden, unabhängig davon, von wem der jeweilige 
Nachunternehmer beauftragt wurde. 

 Der Auftragnehmer ist berechtigt, auf der Baustelle erforderlichenfalls mit Hilfe des verantwortlichen 
Baustellenleiters des Auftragnehmers, Kontrollen über die Einhaltung der vorstehend genannten 
Verpflichtungen durchzuführen. Dazu gehören auch Personenkontrollen. Zu diesem Zweck hat der 
Auftragnehmer dafür Sorge zu tragen, dass seine Mitarbeiter den Personalausweis oder Pass sowie den 
Sozialversicherungsausweis auf der Baustelle mitführen. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass 
diese Verpflichtung auch von allen Nachunternehmern für deren Mitarbeiter eingehalten wird. Im 
Einzelfall kann mit dem Auftraggeber ein anderer entsprechender Identitätsnachweis vereinbart werden. 

 Zu Kontrollzwecken hat der Auftragnehmer arbeitstäglich eine Liste zu erstellen, in der alle auf der 
Baustelle Beschäftigten mit Name, Geburtsdatum und Adresse aufgeführt sind. Diese Verpflichtung des 
Auftragnehmers erstreckt sich auch auf alle von Nachunternehmern auf der Baustelle eingesetzten 
Mitarbeiter. Hierbei sind möglichst die vom Auftraggeber übergebenen Vordrucke zu verwenden. 
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 Dabei ist zu beachten, dass die Listen separat für den Hauptunternehmer und für jeden eingesetzten 
Nachunternehmer geführt werden. Die Liste ist arbeitstäglich bei Arbeitsaufnahme mit dem 
Bautagebericht des Vortages der örtlichen Bauleitung zu übergeben. Eine Ausfertigung der Liste muss 
zur jederzeitigen Einsicht auf der Baustelle bereit liegen. Der Auftraggeber ist ermächtigt, diese Liste 
ggf. den zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung zuständigen Dienststellen (z.B. Arbeitsamt, 
Ordnungsamt, u.a.) zu übergeben. 

 Der Auftragnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die Behörden der Arbeitsverwaltung dem 
Auftraggeber auf Anfrage miteilen, ob ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, Ermittlungsverfahren oder 
Strafverfahren nach dem Sozialgesetzbuch III oder einer anderen Vorschrift anhängig ist bzw. ob und 
wie dieses rechtskräftig zum Abschluss gekommen ist. Er hat sicherzustellen, dass jeder 
Nachunternehmer eine entsprechende Einverständniserklärung abgibt. 

15.5.2 Der Begriff „Sicherstellen“ im Sinne der Ziffer 15.1, 15.4 und 15.5.1 dieser Zusätzlichen 
Vertragsbedingungen bedeutet, dass der Auftragnehmer durch geeignete Maßnahmen – insbesondere 
durch regelmäßige Kontrollen – dafür Sorge zu tragen hat, dass die in Ziffer dort genannten 
Verpflichtungen auch von allen auf der Baustelle tätigen Nachunternehmern beachtet und eingehalten 
werden. 

Zu diesem Zweck verpflichtet sich der Auftragnehmer ferner, in dem mit einem Nachunternehmer 
abzuschließenden Vertrag 

• diesem die in Ziffer 15.2 genannten Verpflichtungen aufzuerlegen und 

• durch eine entsprechende Verpflichtung des Nachunternehmers sicherzustellen, dass in jedem Falle 
der Beauftragung eines weiteren Nachunternehmers die genannten Verpflichtungen weitergegeben 
werden. 

15.5.3 Werden auf der Baustelle Arbeitnehmer angetroffen,  

• für die keine Sozialabgaben entgegen den gesetzlichen Bestimmungen abgeführt werden, 

• die als ausländische Arbeitnehmer nicht im Besitz einer Arbeitserlaubnis nach §§ 284 ff 
Sozialgesetzbuch III   i. V. m. der Arbeitsgenehmigungsverordnung sind, 

• deren Einsatz als Leiharbeitnehmer ohne die erforderliche Erlaubnis unter Verstoß gegen das 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz erfolgt, 

 so hat der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe erwirkt. Für den Fall, dass es sich um Arbeitnehmer eines 
Nachunternehmers handelt, hat der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe erwirkt, wenn er es unterlassen 
hat sicherzustellen, dass die in Ziffer 15.5.1 genannten Verpflichtungen auch von diesem 
Nachunternehmer eingehalten werden. Die Vertragsstrafe wird im Einzelfall durch den Auftraggeber bis 
zu einer Höhe von 5 v.H. der Auftragssumme festgesetzt. 

15.5.4 Kommt der Auftragnehmer der Verpflichtung 

a) dafür Sorge zu tragen, dass seine auf der Baustelle tätigen Mitarbeiter den Personalausweis oder 
Pass sowie den Sozialversicherungsausweis mitführen bzw. sicherzustellen, dass diese 
Verpflichtung auch von allen Nachunternehmern für deren Mitarbeiter eingehalten wird. 

b) arbeitstäglich eine Liste zu erstellen, in der alle auf der Baustelle Beschäftigten mit Name, 
Geburtsdatum und Adresse aufgeführt sind (Ziffer 15.5.1) 

c) Leistungen nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers auf Nachunternehmer zu übertragen 
bzw. sicherzustellen, dass alle Nachunternehmer diese Verpflichtung erfüllen. 

nicht nach, so mahnt der Auftraggeber den Auftragnehmer bei erstmaligem und zweimaligen Verstoß 
schriftlich ab. Der Auftragnehmer hat ab dem dritten Verstoß jeweils eine Vertragsstrafe erwirkt, die im 
Einzelfall bis zu einer Höhe von 3.v.H. der Auftragssumme festgesetzt wird. Hierbei werden auch 
Abmahnungen berücksichtigt, die der Auftrageber dem Auftragnehmer anlässlich Verstößen bei der 
Durchführung anderer Baumaßnahmen innerhalb der letzten zwei Jahre vor Auftragserteilung 
ausgesprochen hat. Im Fall a) und b) ist die Vertragsstrafe auf höchstens 5.000 Euro je Verstoß 
begrenzt. 
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Der Auftragnehmer hat gegenüber dem Auftraggeber die Einhaltung seiner Sicherstellungspflichten 
erforderlichenfalls nachzuweisen. 

Die Verpflichtung zur Entrichtung der Vertragsstrafe entfällt, wenn den Auftragnehmer kein Verschulden 
trifft. Bei mehreren festgestellten Verstößen im Rahmen eines Bauvorhabens dürfen die festgesetzten 
Vertragsstrafen insgesamt 5 v.H. der Auftragsumme des Auftragnehmers nicht überschreiten. 

Der Auftraggeber kann die Vertragsstrafe bis zur Fälligkeit der Schlusszahlung geltend machen. Darüber 
hinaus kann der Auftrageber die Vertragsstrafe nur fordern, wenn er sich deren Geltendmachung bei der 
Schlusszahlung vorbehält. Der Auftraggeber kann mit der Schlussrechnung oder Schlusszahlung die 
Vertragsstrafe aufrechnen. 

15.5.5 Ist der Auftragnehmer nach dem Sozialgesetzbuch III oder einer anderen Vorschrift wegen einer 
Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße belegt oder wegen einer Straftat bestraft worden, so kann er von 
weiteren Aufträgen ausgeschlossen werden. Gleiches gilt bei der Übertragung von Leistungen auf 
Nachunternehmer ohne vorherige Zustimmung des Auftraggebers. 

 Der Auftragnehmer kann ferner von weiteren Aufträgen ausgeschlossen werden, wenn ein von ihm 
beauftragter Nachunternehmer wegen einer Ordnungswidrigkeit oder Straftat der vorgenannten Art 
rechtskräftig verurteilt oder mit einer Geldbuße belegt worden ist und der Auftragnehmer es vorsätzlich 
oder fahrlässig unterlassen hat, die Rechtsvorstöße des Nachunternehmers zu verhindern. 

 Darüber hinaus kann der Auftraggeber ab dem 5. Verstoß gegen die Verpflichtung aus Ziffer 15.5.4 
Buchstabe a) bis c) den Auftragnehmer für einen Zeitraum bis zu 2 Jahren von weiteren Aufträgen 
ausschließen. 

 Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Auftragnehmers ist der Auftraggeber in den Fällen der 
vorgenannten Art des weiteren berechtigt, den Vertrag zu kündigen (vgl. Nr. 18 ZVB). 

 
16  Ausführung der Leistung (§ 4 Nr. 10) 
 Feststellungen auf der Baustelle über den Zustand von Teilen der Leistung, ihre Vertragsmäßigkeit 

sowie Art und Umfang der Leistungen werden verlangt, soweit diese Teile der Leistung durch die weitere 
Ausführung der Prüfung und Feststellung entzogen werden. Diese sind gemeinsam vorzunehmen. Der 
Auftragnehmer hat sie rechtzeitig zu beantragen. 

 
 
17.  Behinderung und Unterbrechung der Ausführung (§ 6) 
 Ist erkennbar, dass sich durch eine Behinderung oder Unterbrechung Auswirkungen ergeben, hat der 

Auftragnehmer diese dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
 
 
18.  Kündigung aus wichtigem Grund (§ 8) 
 Der Auftraggeber ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen. Ein wichtiger 

Grund liegt auch vor, wenn der Auftragnehmer Personen, die auf Seiten des Auftraggebers mit der 
Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des Vertrages befasst sind oder ihnen nahe 
stehenden Personen Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt. Solchen Handlungen des 
Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihm beauftragt oder für ihn tätig 
sind. Dabei ist es gleichgültig, ob die Vorteile den vorgenannten Personen oder in ihrem Interesse einem 
Dritten angeboten, versprochen oder gewährt werden. 

 In diesen Fällen gilt § 8 Nrn. 3, 5, 6 und 7 entsprechend. 
 
 
19.  Wettbewerbsbeschränkungen (§ 8 Nr. 4) 
 Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine 

unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, hat er 15 v.H. der Auftragssumme an den 
Auftraggeber zu zahlen, es sei denn, dass ein Schaden in anderer Höhe nachgewiesen wird. Dies gilt 
auch, wenn der Vertrag gekündigt wird oder bereits erfüllt ist. Sonstige vertragliche oder gesetzliche 
Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere solche aus § 8 Nr. 4, bleiben unberührt. 
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20.  Haftung der Vertragsparteien, Mitteilung von Bauunfällen (§ 10) 
 
20.1  Bewachung und Verwahrung der Bauunterkünfte, Arbeitsgeräte, Arbeitskleider usw. des 

Auftragnehmers oder seiner Erfüllungsgehilfen – auch während der Arbeitsruhe – sind Sache des 
Auftragnehmers; der Auftraggeber ist dafür nicht verantwortlich, auch wenn sich diese Gegenstände auf 
seinen Grundstücken befinden. 

 
20.2  Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist, dem 

Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. 
 
 
21. Abnahme (§ 12) 
 
 Der Auftragnehmer hat bei förmlichen Abnahmen mitzuwirken und die erforderlichen Arbeitskräfte und 

Messgeräte zu stellen. 
 
22.  Mängelansprüche (§ 13) 
 
22.1  Nach einer Mängelrüge hat der Auftragnehmer die Mängelbeseitigung und deren Zeitpunkt rechtzeitig 

mit dem Auftraggeber abzustimmen. 
 
22.2  Die Verjährungsfrist der Mängelansprüche für Mängelbeseitigungsleistungen endet nicht vor Ablauf der 

für die Vertragsleistung vereinbarten Verjährungsfrist. 
 
 
23.  Abrechnung (§ 14) 
 
23.1 Zu den für die Abrechnung notwendigen Feststellungen auf der Baustelle siehe Nr. 16.  
 
 Die Beteiligung des Auftraggebers an der Ermittlung des Leistungsumfanges gilt nicht als 
 Anerkenntnis. 
 
23.2  Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung der 

Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein. 
 
23.3  Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnliche Abrechnungsbelege erhält der 

Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer. 
 
23.4  Bei Aufmaß und Abrechnung sind Längen und Flächen mit zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte 

und Gewichte mit drei Stellen nach dem Komma zu berechnen. 
 
 Geldbeträge sind in Euro auf zwei Stellen nach dem Komma zu runden. 
 
 
24. Preisnachlässe (§§ 14 und 16) 
 
 Ein als v.H.-Satz angebotener Preisnachlass wird bei der Abrechnung und den Zahlungen von den 

Einheits- und Pauschalpreisen abgezogen. Dies gilt auch für Nachträge, deren Preise auf der Grundlage 
der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind. 

 
 Änderungssätze bei vereinbarter Lohngleitklausel sowie Erstattungsbeträge bei vereinbarter Stoffpreis-

gleitklausel werden durch den Preisnachlass nicht verringert. 
 
 
25.  Rechnungen (§§ 14 und 16) 
 
25.1 Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnung zu bezeichnen; 

die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren. 
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25.2  In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl (Position) und der 
Bezeichnung – ggf. abgekürzt – wie im Leistungsverzeichnis aufzuführen. 

 
25.3  Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der 

Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt 
des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt. 

 
 Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, gilt der bei Fristablauf 

maßgebende Steuersatz. Die Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei 
Fristablauf maßgebenden Steuersatz wird nicht erstattet. 

 
25.4 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen 

Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben. 
 
 
26.  Stundenlohnarbeiten (§ 15) 
 
26.1  Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher 

Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Nr. 3 
 – das Datum, 
 – die Bezeichnung der Baustelle, 
 – die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, 
 – die Art der Leistung, 
 – die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe, 

  – die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und 
  Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und 

 – die Gerätekenngrößen 
 enthalten. 
 Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. 

 Die Bescheinigung des Auftraggebers auf dem Stundenlohnzettel gilt nicht als Rechnungsanerkenntnis. 

 Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der 
Auftragnehmer. 

 
26.2  Sind Stundenlohnarbeiten mit anderen Leistungen verbunden, so sind keine getrennten Rechnungen 

aufzustellen. 
 
 
27.  Zahlungen (§ 16) 
 
27.1  Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet. 
 
27.2  Als Tag der Zahlung gilt bei Überweisung von einem Konto der Tag an dem das Geldinstitut den 

ausführbaren Zahlungsauftrag erhalten hat. 
 
27.3 Bei Abschlagszahlungen für die geforderte Leistung, einschließlich eigens angefertigter und 

bereitgestellter Bauteile sowie die auf der Baustelle angelieferten Stoffe und Bauteile (§ 16 Nr. 1 Abs. 1 
Satz 3 ) ist Sicherheit durch Bürgschaft nach Nr. 31 zu leisten. 

 
27.4  Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für 

die Durchführung des Vertrages bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen 
schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft. 

 
 
28.  Überzahlungen (§ 16) 
 
28.1 Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen (§§ 812 ff BGB) kann sich der 

Auftragnehmer nicht auf Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen. 
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28.2  Im Falle der Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er 
innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreiben nicht, befindet er sich ab 
diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Höhe von 8 % 
über dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen. 

 
29.  – frei – 
 
30.  Sicherheitsleistungen (§ 17) 
 
30.1 Die Sicherheit für Vertragserfüllung erstreckt sich auf die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem 

Vertrag, insbesondere für die vertragsgemäße Ausführung der Leistung einschließlich Abrechnung, 
Mängelansprüche und Schadensersatz. 

 
30.2  Die Sicherheit für Mängelansprüche erstreckt sich auf die Erfüllung der Ansprüche auf Mängelhaftung 

einschließlich Schadensersatz und Ansprüche aus der Abrechnung. 
 
 
31.  Bürgschaft (§§ 16 und 17) 
 
31.1  Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, sind die Formblätter des Auftraggebers zu verwenden. 
 
31.2  Die Bürgschaft ist von 

 – einem in der Europäischen Gemeinschaft 
  oder 
 – einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum 
  oder 
 – in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen 

 zugelassenen Kreditinstituts bzw. Kredit- oder Kautionsversicherers zu stellen. 
 
31.3  Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen: 
 – „Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem 

 Recht. 
– Auf die Einreden der Vorausklage gemäß § 771 BGB wird verzichtet. 
– Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. 

 – Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des 
 Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen 
 dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen 
 Zustimmung bindend. 

 – Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle“. 
 
31.4  Die Bürgschaft ist über den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur einer Urkunde zu stellen. 
 
31.5  Die Urkunde über die Vertragserfüllungsbürgschaft wird nach Annahme der Schlusszahlung 

zurückgegeben, wenn der Auftragnehmer 
 – die Leistung vertragsgemäß erfüllt hat, 
 – etwaige erhobene Ansprüche befriedigt hat und 
 – eine vereinbarte Sicherheit für Mängelansprüche geleistet hat. 
 
31.6  Die Urkunde über die Mängelansprüche-Bürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Verjährungsfristen 

für Mängelansprüche abgelaufen und die bis dahin erhobenen Ansprüche erfüllt sind. 
 
31.7  Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, 

für die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind. 
 
31.8  Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf 

fällige Zahlungen angerechnet worden ist. 
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32.  Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18) 
 Bei Auslegung des Vertrages ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswortlaut 

verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der 
vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland, für ein evtl. gerichtliches Verfahren das Prozessrecht der 
Bundesrepublik Deutschland. 

 
 
33.  Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers 
 Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers, insbesondere Zahlungs- und Lieferungsbedingungen, 

Angaben über Erfüllungsort gelten nur dann, wenn sie vom Auftraggeber ausdrücklich und schriftlich 
angenommen sind. 

 
34. Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist Siegburg. 
 
35. Vertragsänderungen 
 Jede Änderung des Vertrages bedarf der Schriftform. 
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